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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Bei Volksinitiativen kommt es vor, dass die Initianten mit einem vom Parlament
beschlossenen indirekten Gegenvorschlag zufrieden sind und ihr Begehren eigentlich
zurückziehen möchten. Oft enthält dieser Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe die
Klausel, dass er nur dann in Kraft treten kann, wenn die Initiative entweder
zurückgezogen oder in der Volksabstimmung abgelehnt worden ist. Da damit die
offizielle Publikation des Gegenvorschlags und der Beginn der Sammelfrist für ein
allfälliges Referendum erst nach dem Rückzug erfolgen, sind die Initianten über dessen
Schicksal im Ungewissen und verzichten aus diesem Grund manchmal auf einen
Rückzug. Ständerat Lombardi (cvp, TI) schlug deshalb in der Form einer
parlamentarischen Initiative die Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative vor. Die SPK des Ständerats arbeitete eine entsprechende Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte aus. Da mit der Volksinitiative „Lebendiges
Wasser“ und der als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Revision des
Gewässerschutzgesetzes ein konkreter Anwendungsfall im Parlament hängig war,
drängte sie auf eine rasche Behandlung des Geschäfts. Sie beantragte, dass der
Rückzug einer Volksinitiative nur dann gelten soll, wenn der Gegenvorschlag auch
wirklich in Kraft tritt. Wird das Referendum ergriffen und der Gegenvorschlag vom Volk
abgelehnt, dann findet anschliessend eine Abstimmung über die Volksinitiative statt. In
der Vernehmlassung hatten sich FDP und SVP skeptisch gezeigt, der Bundesrat
hingegen sprach sich für diese Neuerung aus.

Das Parlament hiess die Einführung des bedingten Rückzugs einer Volksinitiative
bereits in der Herbstsession gut. Im Ständerat geschah dies einstimmig. Im Nationalrat
stellte die SVP erfolglos einen Nichteintretensantrag, wobei die Begründung allerdings
verwirrend war. Gemäss ihrem Sprecher Schibli (svp, ZH) würde diese bedingte
Rückzugsmöglichkeit die Rechte des Volkes einschränken, da dieses Anspruch darauf
habe, in jedem Fall über eine Initiative abzustimmen. Auch eine Mehrheit der FDP war
für Nichteintreten, da die Neuerung die Ausübung der Volksrechte komplizierter
gestalten würde. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die neuen
Bestimmungen mit 106 zu 88 Stimmen; dagegen waren die praktisch geschlossene SVP
und eine grosse Mehrheit der FDP. In der kleinen Kammer gab es keine Gegenstimmen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte die 2009 beschlossene Einführung des bedingten Rückzugs einer
Volksinitiative auf 1. Februar 2010 in Kraft. Neu können Initianten – falls das Parlament
einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeitet – einen bedingten Rückzug ihres Anliegens
aussprechen. Tritt das im Gegenvorschlag ausgearbeitete Gesetz nicht in Kraft (etwa
wegen eines Referendums), so muss die ursprüngliche Initiative innert zehn Monaten
trotzdem noch zur Abstimmung gelangen. Erstmals wäre der bedingte Rückzug bei der
Initiative „Lebendiges Wasser (Renaturierungsinitiative)“ zur Anwendung gekommen.
Allerdings wurde gegen die Gesetzesanpassung in Form des indirekten Gegenvorschlags
das Referendum nicht ergriffen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.01.2010
MARC BÜHLMANN

Zum zweiten Mal seit Einführung dieser Möglichkeit im Januar 2010 wurde eine
Initiative bedingt zurückgezogen: Ein bedingter Rückzug einer Initiative wird dann
wirksam, wenn ein indirekter Gegenvorschlag in Kraft tritt. Die Initiative „für
menschenfreundliche Fahrzeuge (Offroader-Initiative)“ wurde unter der Bedingung
zurückgezogen, dass die im März vom Parlament beschlossene Änderung des
Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen in Kraft tritt. Die Initiative
sieht vor, dass neue Autos ab 2015 lediglich 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen
dürfen. Die Initianten bemängelten, dass die Regelung erst im Mai 2012 und nicht wie
versprochen im Januar 2012 in Kraft gesetzt wird, sahen aber von einer Reaktivierung
ihrer Initiative letztlich trotzdem ab. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.08.2011
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2009, S. 694 ff., 919 f. und 1003; AB NR, 2009, S. 1627 ff. und 1827; BBl, 2009, S. 6655 ff.; BBl, 2009, S. 3591 ff. und
3609 f. (BR).
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2) NZZ, 14.1.10.
3) BBl. 2011, S. 5517; AZ, 9.8.11.
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